
INTERNE BEARBEITUNGSVERMERKE (vom aclv auszufüllen): 
Neben der einmaligen Aufnahmegebühr in Höhe von brutto €  ist vom Verein vom oben genann-
ten Konto des Mitglieds für das erste Mitgliedsjahr folgender Jahresbeitrag in Höhe von €  nach der  
Beitragsklasse  abzubuchen bzw. vom Mitglied auf das Vereinskonto bei der:
Sparkasse Aachen – IBAN DE98 3905 0000 1072 0304 04 – SWIFT-BIC AACSDE33 einzuzahlen.

BEITRITTSERKLÄRUNG 

Interne Mitgliedsnummer
(vom aclv auszufüllen)

E-Mail-Adresse 

Hiermit tritt/treten 
und Frau/Herr 

und 
Frau/Herr 

Vorname und Name Geburtsdatum

GeburtsdatumVorname und Name des zusammenveranlagten Ehepartner

Straße und Hausnummer Telefon

PLZ und Wohnort 

Unter Anerkennung der Vereinssatzung in Ihrer gültigen Fassung dem Verein „aclv Lohnsteuerhilfeverein e. V.“ mit der 
Hauptverwaltungsanschrift in Neustraße 38 in 52066 Aachen bei.

Hiermit erteile/n ich/wir ein SEPA-Lastschriftmandant (ehemals Einzugsermächtigung) zum Einzug des Jahresbeitrages 
und der einmaligen Aufnahmegebühr von meinem/unserem folgenden Bankkonto 

IBAN

BIC Geldinstitut

Eine Kopie der Beitrittserklärung, welche gleichzeitig als Mitgliedsausweis/Rechnungsbeleg gilt, erhalte ich nach der 
Anmeldung durch die erfolgte Gegenzeichnung des zuständigen aclv-Beraters.

WICHTIGE HINWEISE ZUR MITGLIEDSCHAFT: 
Ich/wir bestätige(n), dass ich/wir durch meine(n)/unsere(n) Berater(in) auf die geltende Abgabefrist zur Einreichung 
der Einkommensteuererklärung und auf die mögliche Festsetzung von Verspätungszuschlägen durch das Finanzamt 
(mindestens 25 € pro Monat je verspäteter Abgabemonat) bei nicht fristgerechter Einreichung der Einkommensteuer-
erklärung hingewiesen wurde. Bitte bringen Sie sämtliche Schreiben oder Aufforderungen, die Sie vom Finanzamt er-
halten, zu Ihrer Beratungsstelle und folgen Sie im Übrigen den Empfehlungen, die Sie von Ihrem zuständigen Berater/ 
Beratungsstelle erhalten. Erforderliche Unterlagen und Belege sind im eigenen Interesse unverzüglich zu beschaffen. 
Auf die Rechtsnatur der Vereinsmitgliedschaft, auf die sofortige Beitragspflicht nach Vereinsbeitritt, die nicht von einer 
tatsächlichen Inanspruchnahme einer Dienstleistung dieses Vereins abhängt, wurden Sie hingewiesen. Der im Folgejahr 
zu zahlende vorläufige Jahresmitgliedsbeitrag ist zum 15. Februar eines Jahres zu entrichten bzw. bei Erteilung eines SE-
PA-Lastschrifteinzugsmandats einzuziehen.

Eine Kündigung der Mitgliedschaft hat bis zum 30.09. eines Jahres schriftlich an den Vorstand (Neustraße 38 in 52066 
Aachen) zu erfolgen. Steuererstattungen vom Finanzamt werden ohne Ausnahme an das Mitglied bzw. auf das Konto des 
Mitglieds ausgezahlt.

Ort, Datum Unterschrift des Mitglieds  
(digitale Signatur oder im Ausdruck unterschreiben)

(ggf. Unterschrift des Ehepartners)
(digitale Signatur oder im Ausdruck unterschreiben)

Unterschrift des Beratungsstellenleiters
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